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Beschlusskontrolle 
Sitzung des Ausschusses für Ordnung und Umweltangelegenheiten am 18.05.2017 
Anfrage der Fraktion MitBÜRGER für Halle – NEUES FORUM im Stadtrat der Stadt Halle 
(Saale) zur Friedhofsentwicklungsplanung 
 
 
Frage 1: 
Sind weiterhin Nachbestattungen in bestehenden Wahlgrabstätten in Bereichen der 
Friedhofsflächen möglich, die geschlossen werden sollen? 
 
Ja, unter Beachtung der Mindestruhezeit nach Paragraf 22 Bestattungsgesetz des Landes 
Sachsen-Anhalt vom 5. Februar 2002. 
 
Frage 2: 
Kann die Verwaltung den Fraktionen die Unterlagen für die Ermittlung des 
Flächenbedarfs auf den städtischen Friedhöfen zur Verfügung stellen, um die 
dargestellte prognostizierte Entwicklung transparent zu machen? 
 
Die gewünschten Unterlagen sind der Anlage 1 zu entnehmen (Auszug aus dem Gutachten der 
Firma PlanRat). 
 
Frage 3: 
Inwieweit wurden die Flächen konfessioneller Friedhöfe in die Prognose involviert? 
 
Der Anteil der Sterbefälle wurde in die Prognose der sogenannten „Abwanderung von 
Sterbefällen“ involviert – Anlage 2 (Auszug aus dem Gutachten der Firma PlanRat). 
 
Frage 4: 
Wie hoch ist der Anteil der konfessionellen Friedhofsfläche an der Gesamtfläche der 
Friedhöfe im Stadtgebiet? 
 
Der Anteil der konfessionellen Friedhofsflächen an der Gesamtfläche beträgt 6,3 Prozent - 
siehe Anlage 3 (Auszug aus dem Gutachten der Firma PlanRat). 
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